
Bekanntmachung 
 
 

I. 

Mit Planfeststellungsbeschluss 

der Datum und Geschäftszeichen des Beschlusses 

Regierung der Oberpfalz vom 29. September 2017; 
Az. 31/32.2-4354.2.B299-2 

ist der Plan für das Bauvorhaben Bundesstraße 299 „Mitterteich – Grafenwöhr“, Ausbau 

nordöstlich Hessenreuth von Bau-km 0+000 (= Stat. B299_470_0,543) bis Bau-km 4+682 

(= Stat. B299_460_0,412) gemäß § 17 Satz 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) und 

Art. 74 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) festgestellt 

worden. 

II. 

1.  Da mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungsbeschlusses vorzunehmen wären, 

wird die Zustellung gemäß Art. 74 Absatz 5 BayVwVfG durch diese öffentliche Be-

kanntmachung ersetzt. 

2. Je eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses liegt zusammen mit einer Aus-

fertigung der festgestellten Planunterlagen in der Zeit 

(vom – bis) 

23.11. – 06.12.2017 

(jeweils einschließlich) 

bei folgenden Städten zur Einsicht während der Dienststunden aus: 

bei (Anschrift der Stadt oder Verwaltungsgemeinschaft) 

Stadt Erbendorf, Bräugasse 4, 92681 Erbendorf, Zimmer 406 

Verwaltungsgemeinschaft Pressath, Hauptstraße 14, 92690 Pressath, Vorraum zu Zimmer 1.9 

Verwaltungsgemeinschaft Kemnath, Wunsiedlerstraße 14, 95478 Kemnath, Zimmer 108 

3. Der Planfeststellungsbeschluss gilt mit Ende der Auslegungsfrist allen Betroffenen und 

denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 

haben, als zugestellt (Art. 74 Abs. 5 Satz 3 BayVwVfG). 

4. Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfeststellungsbeschluss von den 

Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen rechtzeitig erhoben haben, bei der 

Regierung der Oberpfalz (Hausanschrift: Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg; Post-

anschrift: Regierung der Oberpfalz, 93039 Regensburg) schriftlich angefordert werden 

(Art. 74 Abs. 5 Satz 4 BayVwVfG). 
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5. Darüber hinaus kann der Planfeststellungsbeschluss und die festgestellten Planunter-

lagen auf der Internetseite der Regierung der Oberpfalz unter 

www.regierung.oberpfalz.bayern.de eingesehen werden. Für die Vollständigkeit und 

Übereinstimmung der im Internet veröffentlichten Unterlagen mit den amtlichen Ausle-

gungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Maßgeblich ist allein der Inhalt der 

zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (Art. 27a Abs. 1 Satz 4 BayVwVfG). 

III. 

1. Der Plan für das Bauvorhaben „Bundesstraße 299, Mitterteich - Grafenwöhr, Ausbau 

nordöstlich Hessenreuth von Bau-km 0+000 (= Station B299_470_0,543) bis Bau-km 

4+725 (= Station B299_460_0,419) mit den aus Teil A Ziffern 2 bis 5 dieses Beschlus-

ses sowie aus den Deckblättern und Roteintragungen in den Planunterlagen sich erge-

benden Änderungen und Ergänzungen wird festgestellt. 

2. Der Planfeststellungsbeschluss wurde mit zahlreichen Auflagen, insbesondere zum 

Grunderwerb und zum Schutz benachbarter Grundstücke, zu den landwirtschaftlichen 

Belangen, zum Natur- und Landschaftsschutz und zum Denkmalschutz verbunden. 

3. Dem Vorhabenträger wurde unter Auflagen nach Maßgabe der festgestellten Planun-

terlagen die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis erteilt, Niederschlagswasser in ober-

irdische Gewässer einzuleiten und dem Grundwasser durch flächiges Versickern zuzu-

führen. Die wasserrechtlichen Erlaubnisse sowie die wasserrechtliche Planfeststellung 

wurden mit zahlreichen Auflagen verbunden. 

4. Für das planfestgestellte Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen Pres-

sath, Hessenreuth, Erbendorf, Schönreuth und Guttenberg beansprucht. 

Die in den Planunterlagen enthaltenen Grunderwerbsunterlagen enthalten aus Daten-

schutzgründen keine Angaben über Namen und Anschriften der Grundeigentümer. Be-

troffenen Grundeigentümerinnen und –eigentümern wird von der auslegenden Stelle 

oder der Planfeststellungsbehörde auf Anfrage Auskunft über die von dem Vorhaben 

betroffenen eigenen Grundstücke gegeben. 

5. Im Planfeststellungsbeschluss wird die Widmung, Umstufung und Einziehung beste-

hender und neu zu errichtender öffentlicher Straßen verfügt. 

6. In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle vorgetragenen Einwendungen, Forde-

rungen und Anregungen entschieden worden. Die im Verfahren vorgebrachten Ein-

wendungen wurden zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch Änderung des Plans, 

Zusicherungen des Vorhabenträgers oder Nebenbestimmungen des Beschlusses ent-

sprochen wurden oder sie sich nicht auf andere Weise erledigt haben. 
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IV. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner 

Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in 80539 München, 

Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München 

Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München 

schriftlich oder elektronisch nach Maßgabe der Internetpräsenz der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen. 

Der Kläger muss sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Welche Bevoll-

mächtigten dafür zugelassen sind, ergibt sich aus § 67 der Verwaltungsgerichts-

ordnung (VwGO). 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 

des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind innerhalb einer Frist 

von sechs Wochen nach Klageerhebung anzugeben. Erklärungen und Beweismittel, 

die erst nach dieser Frist vorgebracht werden, können durch das Gericht 

zurückgewiesen werden. Der angefochtene Bescheid soll (in Urschrift, in Abschrift oder 

in Ablichtung) beigefügt werden. 

Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung Abschriften für die 

übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 

entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 

Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge 

der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
Regensburg, 26. Oktober 2017 

Regierung der Oberpfalz 

Axel Bartelt 
Regierungspräsident 


